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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Usteri,
Mitgliedern der geselzzebendcn Rätbe der helvetischen Acpublit.

Band m. X". xv. Luzern/ den Juny i7ss. (lô. Prairial, vil.)

Gesetzgebung.
Großer Rath, i.März.

(F o rtsetzu n g.)

Beschluß des Auszugs aus dem Berichte des

Kriegsministers.

Zu diesem Ende muß
á.) jede Infanterie-Compagnie des lemanischen Corps,

welche nur aus Li Mann besteht, auf 100 erhöht
werden.

2.) Die 3i Dragoner müssen auf ä» gebracht werden,^
um dann mit den 200 Jägern zu Pferde der Legion,
3 Compagnien, jede ron so Mann, zu bilden.

3.) Die 33 Canoniere müssen mit 27 vermehrt werden,
um dann mit den 100 Artilleristen der Legion, 2 Com-
pagnien, jede von so Mann, zu bilden.

Durch diese Vermehrung wird dann die Infanterie
der Legion auf 1600 Mann gebracht werden welche
2 Bataillone, jede von 6 Füsclier-Compagnien und
2, Compagnien leichter Infanterie, bilden können. Auf
diese Art würde dann die Legion M Ganzen genommen
auf 2000 Mann gefetzt werden.

Bey dieser Vereinigung des lemanischen Truppen-
Corps mit der Legion würden die Offiziere, Unteroffi-
ziere und Corporate von jenem in dieser den gleichen
Rang beybehalten, den sie bisher hatten.

In Rücksicht der Besoldung der Soldaten dieser
beyden Truppen-Corps herrscht noch eine geringe Vcr-
schicdcnhcit, die einstweilen nicht gehoben werden kaun.
Der Soldat der Legion erhält 2 Batzen und 1 Batzen
täglich auf Abrechnung für die kleine Kleidung, und
der Staat liefert ihm seine große Kleidung; hingegen
hat der Soldat des lemanischen Corps 2 Batzen, und
2 Batzen auf Abrechnung für seine ganze Kleidung,
die ihm von der Vcrwaltungskammcr des Lemans auf
Rechnung geliefert wurde:' bis also diese Rechnung
abgetragen ist, muß diese Verschiedenheit der Vesoi-
bung fortdauern.

Ficrz will lieber die Legion ans allen Cantonen
vermehren lassen, als aus einsm einzigen; und dagegen
wünjcht er, daß die lemanischen Truppen in die Hülss-
truppcu der 1L00» Mann gestellt werden. Gmür
stimmt Ficrz bey, und denkt, wenn diese Lemancr nicht
in die i80oo Mann treten wollen, so könne man sie

jetzt auf andere Art benutzen. S ch lumps folgt und
fordert Verweisung dieser Bothschast an die Militär-
Commission.

See retan denkt, im gegenwärtigen Augenblicke
können wir schon geübte Truppen wohl benutze», und
da diese Lcmaner nicht für ausländischen Dienst, son-
dern für die Republik selbst angeworben wurden, so
könne» sie nicht in die isooo Mann gesteckt werden,,
und dagegen wären sie in der ersten helvetischen Legion
nothwendig: er stimmt aber für Verweisung an die
Commission. Huber folgt Secrctan, und denkt, die
Frage sey nicht: ans welchem Cantonc diese Truppen
gebürtig seyen sondern: wo sie dem Vaterlande am
nützlichsten werden können? Custor folgt, bemerkt
aber, daß in Lugano auch Truppe» waren, und daß
die Legion aus allen Cantonen gleichmäßig rekrutirt
werden mußte. Legier ist gleicher Meynung und be-

merkt, daß, als die Legion errichtet wurde, sich aus
dem Canton Linth für dieselbe 200 statt 100 Mann
stellten, und daß also wieder 100 Mann zurück gesandt
wurden, so daß es in jenen Gegenden eben nicht
gut aufgenommen würde, wenn man die Legion mm
ausschließend mit Lcmancrn vermehren wollte.

Iomini denkt, wir könnten diese Truppen wohl
für eine zweyte Legion brauchen, die dann ans den

übrigen Cantonen noch vollständig werden könnte.

Pellegrini stimmt ganz zur Bothschaft des Direk-
toriums, weil er, wenn es um die Sicherheit des

Staates zu thun ist, keine Cantons-Rncksichtcn kennt.

Die Bothschaft wird der Militär-Commission zu-

^Das'Dircctorium zeigt an, daß bisher in Ober-
Maliis die Straßen auf Kosten des Staates, m Unter-
Wallis aber durch die Gemeinden unterhalten wurden,
uad da ein Gesetz bestimmt, daß einstweilen die Straßen
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noch von dm Gcmàèett unterhalten werden sollen,
so fragt es: ob dieser bisherige Unterschied zwischen
dem oberen und unteren Wallis noch fortdauern inüsseä

Erlach er denkt, wir werden keinen Unterschied
mehr zwischen dem Ober- und Uutcr-Wallis machen,
und also müssen in beyden die Gemeinden die Straßen
unterhalten. Cartier bemerkt, daß die Verfügung,
welche die bisherige Straßeuunterhaltuug beybchält,
mir provisorisch und zum Theil ungerecht war, weil
die Städte und einzelne Gegenden von der Straßen-
unterhattung bisher ausgenommen waren. Da über
diesen Gegenstand eine Commission niedergesetzt ist, fo
fordert er Verweisung der Bothschaft an diese Com-
mission. D es lo es folgt Cartter und denkt, da die
Zölle der ganzen Republik dem Staate zufielen, und
diese hauptsächlich zum Straßcnnnterhalte dienen sollen,
so werde auch bald der Straßenbau dem Staate zu-
fallen.

Die Bothfchaft wird der Straßen-Commission zu-
gewiesen.

Gyfendörfcr, im Namen einer Commission,
trägt darauf an, den Traktat, welchen der Finanz-
minister mit dem Haufe Kleis und Compagnie in Win-
terthur auf vier Jahre schloß, für eine jährliche Lie-
strung von G2oo0 Centner bayerischen Salzes unter
dem Beding zu genehmigen, daß das Directorimn
eingeladen werde, die Bcybehaltung der gleichen Qua-
lität Salz für die ganze Lieferung durch einen befon-
deren Beyfatz z» bedingen.

Die Dringlichkeit wird beschlossen.

Graf findet, dieses'Salz komme die Republik hoch

zu stehen; er wünscht, daß das Gutachten einige Tage
auf dem Canzlcytifche liegen bleibe. Amman findet
den Gegenstand dringend, und bezeugt, daß die ehma-
ligen Cantonc ihr bäuerisches Satz nie wohlfeiler er-
hielten. Gy sen Dörfer stimmt Amman bey ; die Er-
höhnng der Transitzölle abgerechnet. Carrard stimmt
Graf bey. Huber widersetzt sich einem längeren
Aufschübe.

Das Gutachten der Commission wird angenommen.
Carrard, im Namen der Staatsgüter-Commis-

fion, legt ein Gutachten vor, über die Grundsätze der
Absonderung der Gemcinds- nnd Staatsgüter, welches
für 6 Tage auf den Canzleytifch gelegt wird.

Gapani, im Namen einer Commission, legt eine
neue Abfassung des 5. des Wappen- nnd Adels-
Gutachtens vor, welcher zufolge das Directorium gcle-
Zemlich die alten Wappen wegschassen lassen soll.

Dieser Antrag wird angenommen.
Leber den 7. § schlägt die Commission vor, daß

die Adelichen, welche dein a. und 2. ; nicht gemäß
bandeln, das erstemal mit jähriger Einstellung des
Bürgerrechtes/ in, zweytcnmalc mit zweyjähriger, inp

dritten mit fünfjähriger, und im Rückfalle mit De-
portation bestrast werden sollen. Michel denkt, die
Wappen in den Kirchen drücken das Volk nicht; hin-
gegen drücken es die alten Gcfttzc: daher will er dieses
Gutachten vertagen, bis wir eine andere Prozeßform
haben. Cartier widerfetzt sich dieser Einstellung des
schon berathenen Gutachtens. Michel zieht seinen
Antrag zurück, weil dieses Gutachten fo vortreffich ist,
daß er hofft, er werde ohne weitere Einwendung und
ohne Zeitverlust angenommen werden. Custor findet
diese Strafen fur bloße Pslizcyvergehen zu strenge.
Gapani behauptet, Gebrauch des Adels sty ein Ver-
gehen gegen die Constitution und nicht ein bloßes Po-
lizeyvergchcn, daher unterstützt er den 5. Cartier
stimmt Gavani bey, bemerkt aber, daß das Gutachten
doch nicht angenommen werden kann, weil keine Wie-
dcrholung der Nichtbcobachtunz der im t. und 2. §

aufgestellten Befehle statt haben kann. Pellegrini
stimmt zum § und unterstützt Gapanis Bemerkung.
Carrard will bestimmen, daß die ehmals Adelichcn
so lange des Activbürgcrrechts beraubt seyn sollen, bis
sie den beyden ersten 55 ein Gnüge geleistet haben.
Hub er will bestimmen, daß bey Nichtbeobachtung
dieses Gesetzes erst ein Jahr Einstellung des Bürger-
rechts, unss bey Beharrung auf ihrem Vergehen, Dc-
portation die Straft seyn soll, weil der Adeliche durch
Beybehaltung feiner Adclstitcl bcweißt, daß er kein
Bürger seyn will, und also wieder i» die Classe der
Lumpen zurückzutreten Lust habe, welche das Recht
hatten, ihre Schulden nicht zu bezahlen: da aber die
Abfassung dieser 55 der Strafen verworren ist, so for-
dert er Rückweifung an die Commission. Dieser An-
trag wird angenommen. Gapani will, daß Pcrighe
und Custor tieft Abfassung besorgen. Man geht über
diesen Antrag zur Tagesordnung.

Secret an und Kühn legen im Namen der Ci-
vilprozeß-Commifsion eine Formel der Vorladungen vor
die Distriktsgerichte vor.

Secretan hofft, nun werde man überzeugt seyn,
daß die Vorladungen nach dein Vorschlage der Com-
mission, dem 4. 5 zufolge, ohne Gefahr von Weitläuf-
tigkeit angenommen werden können.

Kilchmann widersetzt sich dem Gutachten, weil
er durchaus nicht will, daß die Gründe der Anklage
in der Vorladung enthalten seyn müssen. Custor ist
gleicher Meynung, weil er fürchtet, man würde sonst
keine weiteren Gründe, als die in der Vorladung an-
gebrachten, vorlassen wollen, und also werde die Ab-
fassung dieser Vorladungen wichtig, und deswegen die
Advokaten dabey nothwendig.

Schlumps stimmt zum 5, denn bey vereinfachen
Rechtsnorm, die ehedem in seiner Gegend statt hatte,
war gerade dieser Mangel, daß man oft vor Gericht
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gezogen werden konnte, ohne zu wissen wofür und
warum: da nun diesem Uebci hierdurch abgeholfen und
diese Vorladung nicht von der Parthey sondern von
dem Richter geschrieben wird, so fällt Custors Ein-
wcndung gegen den ä. H ganz weg. A »verwerth
folgt, und wünscht einzig, daß in der vorgeschlagenen
Vorladungsformel statt des Ausdrucks „nm verfällt zu
werden" gesetzt werde »um sich zn rechtfertigen." Da
die Vorladungen nicht vom Klager geschrieben werden,
so hat man nicht zn befürchten/daß sie zu lang werden.

Se er et an bemerkt, daß das Formular nur zur
Probe, nicht als wirkliches Muster vorgelegt wurde.

Fizi mcynt, wenn alle Bürger Hclveticns so ge-
schickt wären wie Sccretan, so wäre sein Gutachten
vortresiich; allem da dieß nicht der Fall ist, so wünscht
er, daß die Commission dasselbe abkürze und statt «o
auf so ^ zurückbringe.

Desto es bezeugt, daß er nicht zwanzig Jahre
gegen die Trölsucht gckämpft habe nm mm'heme die-
selbe zn vertheidigen; im Gegentheile denkt er, durch
Bestimmung dieser Form werden die Streitigkeiten
vermindert werden können, und die Bürger zugleich
in den Fall gesetzt, nicht Gefahr zu laufen, unter den

WMchrlichkcitcn der Richter zu leiden, und sich so-
gleich von den Klagen und Gründen derselben zu un-
weichten, die wider sie geführt werden, um sich desto
besser vertheidigen zu können; er stimmt zuin Gut-
achten.

Gmür will seiner Gegend die Einfachheit ihres
chmcuigen Prozeßganges nicht nehmen lassen; er wider-
setzt sich asso der Bestimmung, daß in der Vorladung
die Gründe enthalten seyn müssen, denn diese mußten
ja schon vor dem Friedensrichter dem Beklagten mtt-
getheilt worden, und aiso ist diese neue Mittheilung
uberflußig. Ueberhaupt bemerkt er, daß die eine Hälfte
von Helvetica ehedem eine sehr einfache Rcchtsform
halte, d-i andere aber nicht: daher wünscht er, daß
das Gutachten einer neuen Commission, die aus Mit-
gliedern aus diesen beyden Theilen Helvcticns bestehe,
zur Umarbeitung übergeben werde.

Man ruft laut zum Abstimmen; aber dasselbe
wird durch das Stimmcnmchr verworfen.

Sccretan sagt, wir sind in einen Staat zusam-
mengcschmolzcn und im einen Theil war ch<dem eine
so einfache Rcchtsform, daß man sagen kann; es war
beynahe gar keine: m dem andern Theil war die Rechts-
form viel zu weitläufig ; nun sollen wir uns einander
annähern, wir verlassen unire weitläufige Rcchtsform
um eine andere einfachere anzunehmui, allein auch der
«mtcre Theil muß sich uns annähern, und sich eine
einfache Rechtsform gssallen lassen, denn unmöglich
können tie einfachen Hirten fobcrn, daß vie devölker-
ten handklimbenden Städte ohne alle Ncchtsform je-

ben. Mehr noch, unsre Constitution giebt uns ein
Cassationsgericht, welches über Beobachtung der For.
neu wachen soll, wie ist dieses aber möglich ohne

Mm? die Constitution also federt von uns bestimmte
Rechtsnormen! Endlich betrachte man doch das Ganze
und man wird sehen, daß de? einfachste mögliche
Rechlsgar.g hie? vorgeschlagen wird; ein Rechtsgaug
vcr so einfach ist, als es möglich war, wann man
keine Willkührlichkeit dea Richtern überlassen will.
Nur die bestimmten Formen schützn, tie Freyheit vor
Willkührlichkeit, und den armen schwächern Bürger
vor der Schlauheit und dem Druck des Mächtigern!
und gerate um eine weitere schriftliche Behandlung
ter Streitsachen möglich zu machen schlug die Coin-
missten vor diese Vorladung so abzufassen, daß writers
keine schriftliche Akten mehr über den ganzen Prozeß
nöthig seyn. Er anerbielhet sich ein: erklärende Ein-
lettung zn diesem Gutachten >n entwerfen, wodurch
vielleicht dann das Licht in dem es erscheint, etwas
günstiger wird.

Custor will, daß die Advokaten wohl nützlich
aber nicht nothwendig würden, nnd daher will er
durchaus nicht, baß die Gründe des Klägers schon in
ver Vorladung enthalten seyn müssen, weil sonst diese
so wichtig wurden, daß man nothwendig eine» Advo-
katen dabey zu Hilft nehmen muß: er stimmt also ganz
Ämür bey.

Weder wundert sich nicht, warum das, was den
einen sehr erleichternd vorkommt, den andern die sich
einer äusserst einfache» Rechlsform gewohnt sind, als
sehr weittäustig und drückend erscheine, allein da es

nothwendig ist, in einer einzurichtenden Rcchtsform
bestimmtere Forme» festzusetzen und in dem Vorschlag der
Commission nichts sieht, welches zu verwickelte» Weit-
läufigkeiten Anlaß giebt, sondern solche eher verhin,
krt, so stimmt er zum Gutachten.

Carrsrd sieht die Sache an, ob die Frage sey,
will man cineProzeßsorm oder will man keine? Will
man schriftliche od r nicht Will man daß der
Beklagte die Gründe des Klägers erfahre oder nicht?
Wie kaun man ja Zweifel stehen, ob man dem Rich-
ter die Willkührllchke-t überlassen wolle den Streityan»
del nach seinem eigenen Sinn an d»n höhecn Richter
einzànchlên Wie w ll man das Eigenthum der
'Willkühr eines Weib !s überlassen, der die Vorladung
vergessen und also den Bürger durch ein Contumaz-
Urtheü verfallen machen kann? zuì'in enthaft das
Urtheil nichts weiter als" den Spruch selbst, und ist
allö mir dem einen der streitender B.waer im Fall von
Apvelation günstig, wem, nicht noch eine Zweyte Schrift

^hierüber vorhanden ist: das Gleiche ist noch auffallen»
'der bey den CasssNonsgerichten. Warum wollte man-
also doch dem Beklagten nicht gkich seine Gründe



mittheilen und wir haben Erfahrung genug daß
dieses auch ohne Advokaten geschehen kann. Custors
Einwendung ist unnütz, weil vie Vorladung nicht alle
einzelnen Gründe sondern nur die Hauptsache fodert.
Nehmen wir diesen § nicht an, so können wir nichts
mehr mit dem übrigen Gutachten vornehmen; ich
stimme also zum §

Escher gesteht, daß er etwas ängstlich war, die

Rechtsprozcß-Commission aus so rcchtsklugen Mirglie-
der» zusammengesetzt seyn, welche sich bis jetzt der
weitläufigen Nechtsformcn g wohnt waren, und daß
dieses wichtige Gutachten uocr 4 einzige Abschnitte ihn
nicht sehr beruhigte, weil auch er weiß, daß man bey

kurzen Formen eben so gut und meist weil leichter Ge,
rechtigkeit erhält, als bey langweiligen, und so steht

er in der Hofaung, daß man die Vorschläge dieser
Commission ein wenig verkürzen werde: allein warum
wir gerade hier beym zweyten Satz des 4 § schon
Abänderungen mit dem Gutachten vornehmen wollten,
um den Rcchtsprozeß zu verkürzen begreift er nicht; im
Gegentheil sieht er gerade hierin eines der wichtigsten
Hindernisse der Trölsucht und der Langwierigkeit der
Prozesse: denn wodurch wurden die Prozesse meist so

weitläufig? — darum weil der Trölsüchtige so bald er

sah, daß sein Handel nicht zum beste» aussehe demsel,
den eine ganz andere neue Fsrm gab, und ihn so

lange hin und her wenden konnte, bis er endlich sei-

ncn Zweck erreichte: diesem drückenden Uebel aber wird
ja durch diesen Satz, welcher Anzeige der Gründe des

Klägers fodert auf einmal abgeholfen, weil nun der

Trölsi'ichtigc nicht mehr von der ersten Form die er
seiner Klage gab, abweichen kann, sondern bey dersel
den bleiben muß. Ucberdem wollen wir ja dem Pro
zessiercn Inhalt thun, wie kann dieses besser geschehen,
als wann man denjenigen der einen Prozeß anfangen
Will, also den Kläger, genau bestimmten Formen unter,
wirst, und von ihm die Gründe abfodcrc, warum er
den ruhigen friedlichen Bürger in seiner Ruhe und
Frieden stören will? Wann etwas drückendes in die-
sem Satz des Gutachtens enthalten ist, so ist es'c nzig
zum Vorcheil des Streitsüchtigen oder dessen der Pro-
zeß anfängt, und dagegen verschast er dem ruhigen
Bürger den billigen Vortheil sogleich von den Grün-
den die man wider ihn aufstellt, unterrichtet zu werde»,
und also sich gehörig auf seine Vertheidigung vorbe-
reiten zu können. — Weit entfernt also, daß dieser

Satz, welcher vom Kläger Aufstellung der Gründe
fodert, dem Prozeßsüchtigen, dem Räntevollen und dem
Advokaten günstig sty, ist er ihnen gänzlich hinderlich
und sichert vor jener fürchterlichen Verwicklung der
Prozesse; aus voller Ueberzeugung also gerade hierdurch
die Chicane aus einmal am zweckmästigsten zu Boden
'zu werfen stimme ich zum Gutachten.

6

Der in Berathung gelegene Absatz des 4 § wird an-
genommen, und die Versammlung bildet sich in gehet-
mes Comite.

Großer Rath, - Mcrz.

Präsident: Herzog von Effingm.

Sec ret an fodert eine geheime Sitzung, wird
von vier Mitgliedern unterstützt und die Versammlung
bildet sich in ein geheimes Comite. —

Nach Wiedereröffnung der Sitzung wird die Fort-
setzung des Gutachtens über den Nechtsgang in Be-
rachung genommen.

Der zte Satz des 4 § wird ohne Einwendung an-
genommen.

4ter Satz des 4 ?- S ecr etan sieht diesen § nicht
für sehr wichtig, und mir der Verminderung der Kö-
sie» wegen für zweckmäßig an, weil durch denselben
die Weibcl der Verpflichtung enthoben werden zu jeder
Parthey zu reistn, um die Vorladung u. s. w. mitzu-
theilen indem dieses auf eine weniger kostbare Art ge-
schehen kaun, wenn jede Parthey einen Wohnsitz sich
.im Hauptort wählt, wo alle Vorladungen für sie ab-
gegeben und dann auf die wohlfeilste Art ihr zugesandt
werden, so, daß der Weibcl nicht für eine expresse
Reise bezahlt werden muß.

Desloes glaubt, man könnte es jedermann frey
lassen, sich einen solchen Wohnsitz auszuwählen, weil
dann einer der die Kosten nicht scheut und den Wcidel
m sein Haus auf seine Koste» kommen lassen will,
dieses thun kann und dagegen der haushablichereBür-
ger sich diese in dem Gutachten beabsichtigte Eriach-
teruug verschätzen kann.

Anderwerth stimmt Desto:S bey, glaubt aber,
dieser Antrag müsse in einen eignen deutlichern § ge«
bracht werden, weil mau in dem größten Theil von
Helvetic» solche Wohnsitz-Auswählungen nicht kennt.

Car mintran glaubt, die Vorladungen durch
die Wcibel müssen die Partheyen nicht mehr kosten,
ob sie ferner oder näher von Hauptort wohnen; er
will daher nur die Fremden und die Bürger anderer
Dijk'ikle dem § unterwerfen, die Bürger veS Distrikts
aber davon bcsreycn.

Schlu m p s folgt Andcrwerth, wünscht aber daß
man diesen § noch etwas verschiebe, weil er glaubt es

werde sich durch den Verfolg selbst zeigen, daß er
übersiüßig sey.

Rcllstab ist Carmintrans Meinung und wünscht,
.daß diese Verladung duich die Muiiijivaittätswcibcl,



117

den-» dieselben übersandt werden sollen, geschehen
müsse.

Kühn findet, dieser § habe seine gute und seine
böse Seite. Die gute steht in der wenigem Kostbar,
keit, die böse hingegen besteht darinn, daß die Bürger
des Hauptorts durch denselben gezwungen werden könn
ten, ihre Häuser als Wohnsitz anweisen zu lassen und
die damit verbundene 'Verantwortlichkeit auf sich zu
nehmen: er glaubt daher einzig die Fremden sollten
angehallen werden einen Beauftragten bey dem Ge-
richlsort zu haben, und fodert also Duechstreichung des

5, weil erst im Verfolg von den Fremden die Rede
seyn wird.

Custor stimmt Kühn bey, weil er überzeugt ist,
daß die friedlichen Bürger des Hauvtorts diese Auftrag
nicht annehmen würden, und die Trölsüchtigcn sich
gleich EinftnZ rn diese Prozesse verschaffen würden.
Der gte Satz des g § wird durchgestrichen.

5. Kühn bemerkt, daß durch diesen § der Be-
klagte sehr oft in den Fall gesetzt seyn wird, einzuse-
hen, daß die Beweist des Klägers gründlich sind, und
er also von Unternehmung des Prozesses abgeschreckt
werden wird, der ohne diese Vorsorge entstanden wäre.

Carrard bittet, daß man nicht vergesse, daß die.-,
ses mir demjenigen Satz in Verbindung steht der
mundliche oder schriftliche Behandlungen der Prozesse
erlaubt. .Gestatten wir daß der Kläger nur einfach
seine Grunde angehen müsse, und nicht auch zugleich
verpachtet sey alle Beweise mitzutheilen, so ist der
Beklagte mehr ^in Stand sogleich bey der ersten Be-
Handlung des Streits vor Gericht zu antworten und
also kann auch der Streit nicht mit Beschleunigung
behandelt werden, daher stimmt er zum Gutachten,
und um die Abschreibungskosten zu ersparen, glaubt
er einzig die Abänderung vorschlagen zu müssen, daß
der Kläger die Aktenstücke in ter Distriktsgerichts-Schret-
bercy zur E-nsicht niederlegen müsse, da aber der §

gerade das Gleiche enthält, so fodert er Durchstrei.
chung des 5 H, und daß der 7 § dagegen eingesetzt
werde.

Kühn vereinigt sich mit dlcser Meinung, der auch
Desloes undKilchmann folgt. Der 5 j wird
durchgestrichen.

§ 6. Kühn fodert Durchstreichung auch dieses
als Folge der Durehstreichnng des 5 Kilchm a n «
und S ehlu m pf folgen. A n der werth wünscht Vcr-
tagung, bis der 7H angenommen ist. Thorin folgt.
Custor ist Kuhns Meinung. R cllst ab stimmt An-
verwerth bey. Carmintran will, daß dem § 7
beygefügt werde, daß der Kläger dem Beklagten An-
zeige ver Aktenstücke geben müsse, welche >enerjmchr erst, wann ein förmlicher Prozeß entsteht,
gegen diese» anführt. An der werth glaubt ^Mittheilung in der Gerichtsschreidercy geschehe»

man hätte zum voraus bestimmen sollen, in welche«
Fällen mündlich oder schriftlich verfahren werden müsse.

Secret an bittet, daß man bey dem Gegenstand
selbst bleibe der in Berathung ist, er findet der 6 §

müsse natürlich ausgestrichen w rd n. wftl er eine
bloße Folge des 5 Zwar, der abr übrigens wegen
seiner Verbindung mit künftigen iehr nothwendig
wäre. Der s § wird durchgestrichen.

ê 7. Desloes wünscht, daß mit diesem § den
er für sehr nothwendig hält, noch tue einzige Bestem-
mung verbunden werde, daß der Beklagte sich eine
Abschrift von den Akten könne machen, oder machen
lassen.

Legler ist immer überzeugt, daß die kurzen Pro-
zesse am besten für die Gerechtigkeitspsiege sind, und
daß nicht von schriftlichen Prozessen die Aufklärung
und Cultur der Völker abhängt: da aber durch An-
nähme des à Satzes des 4 § schon das Fundament
einer weitläufigern Rechtsform angenommen wurde,
so denkt er müsse freylich auch dieser § als unmittel-
bare Folgen von jenem angenommen werden; doch
will er daß nur diejenigen Akten beym Gerecht schrei-
ber niedergelegt werden, weiche im Prozeß selbst als
Beweis aufgestellt werden sollen.

Das Vollziehungs-Derektorum übersen-
det die Nachricht, daß die Franken in einer Colonne
von zehntausend Mann durch Basel marschiert und
auf deutscher Seite ohne Widerstand zu finden dem
Rhein nach hinaufgezogen seyn. (Man klatscht.)

Kühn fodert Mittheilung dieser Botschaft au de«
Senat; übrigens ist er in der Ueberzeugung, daß die
Empfindung der ganzen Versammlung bey diesem Ereig-
niß, welches dig Grundsätze der Freyheit und Gleichheit
noch mehr verbreiten wird, einstimmig ist.

Gapani folgt. Hu ber ruft, es lebe die Frey«
heit und Untergang dein Despotismus (Man klatscht.)
Kuhns Antrag wird angenommen.

Carrard findet es sey schwer auf eine so wich«
tige Nachricht hin, sich nun wieder mit dem 4 § un-
sers Gutachtens zu beschäftigen. Da zur Kürze der
Behandlung der Prozesse es nothwendig ist, daß dee

Beklagte von den Gründen des Klägers unterrichtet
sey. ehe der Prozeß behandelt wird, so Host er, werde«
diejenigen Mitglieder, welche einfache Behandlung der
Prozesse wünschen, diesem § mit Freuden beistimmen,
und alw diese? Z als das Mittel zu ihrem Zweck an«
genommen werden.

Michel will, daß der Kläger dem Beklagten so«

gleich nach der Behandlung des Gegenstandes vor dem
Friedensrichter die Prozeßakten mittheilen und als»

diese



Kühn stimmt Carrard bey; weil der'Friedensrich-
ter keine» Schreiber hält, und also die Behandlung
des Streits vor demselben nicht als die Grundlage
des künftigen Prozesses angesehen werden kann, so fin-
det er Michels Antrag nicht anwendbar : dagegen ist
eine andere geringe Abänderung nothwendig, durch die
bestimmt werben muß, daß die Akten denjenigen Tag
wo die Vorladung erhalten wird, bey dem Gerichts-
schreibe: niedergelegt werden. In Rücksicht LeglersBe-
merümgen ist offenbar, daß Handelsstädte nicht mit
den Formen die für Hirtenvölker genügend sind sich

befriedigen können, und da in denjenigen Cantonen,
wo so einfache Nechtsformcn waren, immer wieder
Revision erhalten werden konnte, so waren Prozesse
keineswrgs so kurz wie man immer darstellen will,
dann er denkt es sey besser einen Strcithandel gleich
beym ersten Verführen desselben, mit gleicher Sorgfalt
zu behandeln, statt immer wieder neuerdings auf den-
selben zurückzukommen.

Mm mann will die Aktenstücke mir dem Präsident
beym Begehren der Vorladung vorweisen, nicht aber
beyin Gerichtsschreiber niederlegen lassen.

Schlu m pfstimmt Carrard und Kühn bey, wünscht
aber eine bestimmtere Abfassung des §.

Michel fühlt, daß er ein wenig neben das Ziel
geschossen hat, und zieht seinen Antrag zurück, und
da er denkt, auch Amman sey nicht im rechten Glais,
so Host er daß auch er nicht auf seinen Antrag bchar-
ren werde.

K n hn legt folgende Redaction vor: »Der Kläger
„soll ehe er die Bewilligung der Vorladung bey dem
„Gerichtspräsident herausnimmt, oder spätestens am
„Tage ihrer Herausnahme, die Originaltitel, auf welche

„er seine Klage gründen will, in der Gcrichtsschrei-
„berey niederlegen."

Ander werth widersetzt sich dem j und stimmt
Ammann bey. Rc!lst ab stimmt ganz Kühn bey, des-
sen Antrag angenommen wird.

Kühn fodert nun auch einen neuen 5, der bestimmet
tüß der Beklagte das Recht habe diese Akten cinzuse-
hen und sich Abschriften davon zu verschaffen. Dieser
Antrag wird angenommen»

Das Vollziehttngs-Direktorium übersendet
folgende Botschaft,

Das Vollziehttngsdirektovium der
helvetische« emen und untheilbaren Nepub-
lik,

An den grosten Rath.

Bürger Rep râ se n t a n t cn!
Das Gesetz bestimmt den Mitgliedern des vcllzie-

henden Direktoriums und seinen Ministern eine freye,
auf Unkosten der Nation zu beziehende Wohnung.

Beym Mangel von Nationalgcbäudcn, welche zu
dem Ende hätten dienen können, haben die ersten und
fünf der letztern, Partikularhäuftr einnehmen müssen;
m dem neinlichen Falle befindet sich der oberste Gc-
richtshof mit seinem Versammlungsort und der Ge-
richtsschrciber für seine Wohnung.

Für alle diese Vermiethungen 'find, zwey bereits
abgeschlossene Akkorde ausgenommen, die Bedinge erst
noch festzusetzen, und da der Gegenstand die Entschädi-
qung öffentlicher Beamten ansieht, so übergiebt das
Vollziehungs-Dircktorium denselben Euercr Entschei-
dung.

Bey der grossen Ungleichheit der von den Eigenthü-
mern gemachten Forderungen mußte ein glelchförmi-
miger und nicht willkührlichcr Maasstab für die Bc-
stimmung der Miethzinsc zum Grunde gelegt werden;
dieser fand sich allem in dem Werthe der Häuser, die

zu dem Ende von Sachverständigen theils im Namen
der Regierung, theils von Seite der Eigenthümer
untersucht und nach ihrem gegenwärtigen Preise ge-
schätzt worden. Dabey konnten nur diejenigen Bau-
Veränderungen, die zwar nicht beträchtlich von den
Eigenthümern selbst bcstrittcn worden, als Vermch-
rung des Gnmdwcrths in Anschlag gebracht, und
mußten die auf öffentliche Unkosten ergangencn völlig
weggelassen werden. Jedoch ist das Resultat diese?
Schätzung auf eine Weise ausgefallen, daß es nach
dem Eingeständnisse mehrerer Eigenthümer ihren eigc-

nen Anschlag noch übersteigt. Um so viel mehr schrei?

das Verhältniß der fünf vom Hundert des Kapital-
Werths, bey dessen gewöhnlicher Befolgung aber die
dem Eigenthümer zufallenden Unterhaltungskosten mit
in Rechnung gebracht sind, zuw.Maasstabe dcr'Mieth-
zinse angenommen, und die lciMm auf diesem Fusse

den Hauscigenthümern angcbvttcn werden zu können.

Der Erfolg dieser Unterhandlung wird Euch, Br.
Repräsentanten, in dem bcylicgendcn Verzeichnisse

vor Augen gelegt, welches zur nothwendigen Vcr-
glcichung die Schätzung der Häuser, den u fünf vom
Hundert ihres Werthes berechneten Miethzinß, die

anfänglichen und auch jetzt noch bestehenden Förde-
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